
Bekanntmachung 
Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes für das 
Vorhaben: 
 
Errichtung und Betrieb von einer 110-kV Hochspannungsfreileitung zum Anschluss des 
Umspannwerks Wessin in den Gemeinden Zapel, Barnin und der Stadt Crivitz 
 
GZ.: VIII-667-00000-2018/005 
 
Die WEMAG Netz GmbH (Vorhabenträgerin) hat für das o.g. Vorhaben die Durchfüh-rung eines 
Planfeststellungsverfahrens nach § 43 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und 
Gasversorgung (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBI l S.1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 3 und 14 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2549) geändert worden ist, beantragt. Für das Vorhaben 
besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Für das Vorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
werden Grundstücke in den Gemarkungen Crivitz, Zapel Dorf, Zapel Hof und Barnin beansprucht. 
 
Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) werden gemäß § 43a Nr. 1 
Energiewirtschaftsgesetz i.V.m. § 73 Abs. 3 Satz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2014 (GVOBl. M-V S. 476, ber. 2015 S. 148), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. April 2016 (GVOBl. M-V S. 198), in dem 
Zeitraum vom  
 
     28.01.2019 bis zum 28.02.2019   
 
im Amt Crivitz zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Die Einsichtnahme ist im Amt Crivitz, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz, Zimmer 126, Amt für Stadt- und 
Gemeindeentwicklung während der nachfolgend aufgeführten Dienststunden möglich: 
 
Montag  8:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 -18:00 Uhr 
Donnerstag 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 -18:00 Uhr 
Freitag  8:00 – 12:00 Uhr  
  
 
sowie nach vorheriger Vereinbarung zu anderen Zeiten. 
Im Internet sind die Antragsunterlagen während des Anhörungsverfahrens unter  

http://em.regierung-mv.de/Wessin 
einsehbar.  
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, Schloßstraße 6-8, Referat 330, 19053 Schwerin, 
oder bei dem Amt Crivitz Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift 
erheben. Die Einwendung soll den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 
Beeinträchtigung erkennen lassen. 

 
 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 

in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), 
gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der 
darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine 

http://em.regierung-mv.de/Wessin


natürliche Person sein. Gleichförmige Eingaben, die die genannten Angaben nicht deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten oder dem Erfordernis, 
dass Vertreter nur eine natürliche Person sein kann, nicht entsprechen, können 
unberücksichtigt bleiben.  

 
 Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 

besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Absatz 4 Satz 3 VwVfG M-V). 
 
2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich 

bekannt gemacht wird. 
 
 Es werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen 

Einwendungen der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
 
 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden. 
 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 
 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
 
 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am 

Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 

entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
5. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 

durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwendenden und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 

    
6.  Mit Beginn der Auslegung der Pläne tritt die Veränderungssperre nach § 44a EnWG in Kraft. 

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an den 
vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG). 

 
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern  
Schloßstraße 6 - 8 
19053 Schwerin 


